
Brandenburg-Preussen und Polen
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Vom Oberlehrer Hans Exner.

Vorbemerkung.

Diese Arbeit bildet die Fortsetzung meiner Ostern 1908 hier erschienenen Pro¬
grammabhandlung: „Die Beziehungen zwischen Brandenburg-Preussen und Polen von
1640 — 48." Eine besondere Einleitung schien sich deshalb zu erübrigen. — Wie die
erste Arbeit, so stützt sich auch die vorliegende ausschliesslich auf gedrucktes Material,
und zwar besonders wieder auf Band I. der „Urkunden und Aktenstücke zur Geschichte
des Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg", und selbstverständlich sind mir
auch hier Erdmannsdörffers Einleitung und Anmerkungen, ganz besonders durch die
Literaturangaben, sehr zu statten gekommen.

Zwei wichtige Ereignisse fallen in diese Zeit, zu denen der Grosse Kurfürst
Stellung nehmen musste : Die polnische Königswahl von 1648 und der Kosakenkrieg.
Zwischen beiden Angelegenheiten bestand für den Grossen Kurfürsten ein sehr enger
Zusammenhang ; im Interesse der Uebersichtlichkeit war es indes notwendig, sie ge¬
trennt zu behandeln.



I.

Das Interregnum und die Königswahl in Polen.
Solange die polnische Lehnshoheit über das Herzogtum Preussen bestand, war

eine Königswahl in Polen für die brandenburgische Regierung naturgemäss ein höchst
bemerkenswertes Ereignis. Unmittelbar nach dem Tode des Königs Wladislaus IV. wurde
deshalb die Frage eifrig erörtert, durch wen und in welcher Weise die brandenburgischen
Interessen in Warschau zu vertreten seien. Einem Vorschlage der Oberräte gemäss
wurden Johann von Hoverbeck, dessen Zuverlässigkeit und Geschicklichkeit der Grosse
Kurfürst bereits hinlänglich erprobt hatte, und Karl Friedrich von Oelschnitz") zum
polnischen Konvokationstage 2) entsandt.

Hoverbeck war der Meinung, die Beteiligung an den Wahlverhandlungen würde
grosse Kosten verursachen, und da es um den brandenburgischen Staat im allgemeinen
und auch in bezug auf das Verhältnis zu Polen gegenwärtig besser bestellt sei als bei¬
spielsweise während des Interegnums von 1633, sei es vielleicht das beste, sich neutral
zu verhalten. Falls aber der Kurfürst Mühe und Kosten nicht scheue, dann solle er
sich selbst um die polnische Krone bewerben 3).

Die Aussicht, König von Polen zu werden, erschien dem Kurfürsten aber nicht
verlockend, und auch der Gedanke an die Neutralität war ihm wenig sympathisch. Er
sah weiter als Hoverbeck. Vielleicht schwebte ihm schon damals das Ziel vor, die
Souveränität im Herzogtum Preussen zu erlangen. 4) Wenn dieses Ziel damals auch noch
in weiter Ferne zu liegen schien, so bot eine Königswahl jedenfalls doch die Gelegenheit,
einen Schritt vorwärts zu kommen, die Bestätigung der alten und die Erlangung neuer
Privilegien durchzusetzen, und so war die Person des neuen Königs durchaus nicht gleichgültig.

Als die aussichtsreichsten Kandidaten erschienen von vornherein die beiden Brüder
des verstorbenen Königs, die Prinzen Johann Kasimir und Karl. Viele waren der
Meinung, Prinz Johann Kasimir 5) werde als der ältere den Sieg davontragen ; für ihn
hatte sich der Kurfürst bereits am 12. Juni in einem Schreiben") an Hoverbeck ausge¬
sprochen. Als Thronbewerber wurden ferner genannt : Erzherzog Leopold von Öster¬
reich, der Herzog von Neuburg und endlich der Herzog von Siebenbürgen.

') Oelschnitz wurde infolge einer eigenartigen Verkettung von Umständen halb gegen den
Willen des Kurfürsten nach Warschau geschickt. Der Kurfürst schenkte ihm wenig Vertrauen, so
dass er Hoverbeck sogar beauftragte, ihn sorfältig zu beaufsichtigen und von geheimen Verhand¬
lungen fernzuhalten. Vgl. Urk. u. Akt. I: Der Kurfürst an Hoverbeck. 10. Juli 1648.

2) Konvokationstag nannte man in Polen den Reichstag, der unmittelbar nach dem Tode
eines Königs einberufen wurde, um sogleich die Wahlangelegenheit ins Auge zu fassen. Vgl. Urk.
u. Akt. I. S. 246. Anm. 1.

J) Hoverbeck an den Kurf. 4. Juni 1648. Urk. u. Akt. I.
') Vgl. Ludwig v. Baczko, Geschichte Preussens, Bd. V. S. 166.
5) Ueber diesen vgl. : Peter Bergmann an den Kurf. 5. Juni 1648. Urk. u. Akt. I.
") Vgl. Urk. u. Akt. I., S. 249, Anm. 1.
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In einem Bericht 1) an den Kurfürsten vom 24. Juni 1648 besprach Hoverbeck
ausführlich clie Eigenschaften dieser Kandidaten und ihre Aussichten. Den Prinzen
Johann Kasimir würden vielleicht die Jesuiten aus Ehrgeiz unterstützen, da er einst in
Rom ihrem Orden angehört habe. Es gebe eine Partei in Polen, welche die Vermählung
des neuen Königs mit der Königin wünsche. Massgebend seien Sparsamkeitsgründe :
Man wünsche auf diese Weise die Apanage der Königin zu sparen, und man nehme an,
dass diese auch fernerhin kinderlos bleiben werde. Man würde es deshalb gern sehen,
wenn sie mit Erlaubnis des Papstes einen der beiden Prinzen heiratete. 2) Der Herzog
Leopold von Österreich habe insofern einige Aussichten, als er die verwitwete Königin
heiraten könnte. Andererseits habe der polnische Adel gegen das Haus Österreich
von alters her grosses Misstrauen und befürchte auch bei dem Erzherzog absolutistische
Neigungen. Gegen den jungen Herzog von Neuburg seien viele sehr eingenommen, da
er in dem Rufe stehe, vom Kriegswesen nicht viel zu verstehen und überdies, allzu
sparsam zu sein. Der Herzog von Siebenbürgen gelte für tyrannisch.

Bei dieser Gelegenheit kommt Hoverbeck auf seinen Lieblingsgedanken zurück, den
Kurfürsten mit der polnischen Krone geschmückt zu sehen. Der Kurfürst besitze doch hervor¬
ragende Eigenschaften, wie z. B. Tapferkeit und Freigebigkeit, Erfahrung und Klugheit in
Regierungsangelegenheiten ; er sei ferner im deutschen Reiche sehr angesehen ; er habe
mit Rücksicht auf den Ostseehandel mit Polen das Interesse am Abschluss des Friedens 8)
gemeinsam, und er besitze ein kriegsbereites Heer, das dem polnischen Reiche in der
augenblicklichen Bedrängnis gute Dienste leisten könnte. Er werde also sicherlich in
Polen viele Anhänger finden.

Allerdings verhehlte sich Hoverbeck nicht, dass manche Umstände dem Kurfürsten
nachteilig seien. Die Eifersucht des Hauses Habsburg, das Misstrauen der Schweden,
die Besorgnis der Danziger, dass der Kurfürst als König von Polen ihrem Handel zu
Gunsten der ostpreussisehen Städte schaden könnte; vor allem sei aber die Verschieden¬
heit der Konfession ein Hinderniss.

Der Kurfürst wollte aber auch jetzt von der Bewerbung um die polnische Krone
nichts wissen, sondern hielt daran fest, den Prinzen Johann Kasimir bei der Wahl zu
unterstützen.»

Im Vordergrunde des Interresses stand während der folgenden Verhandlungen
zunächst die Frage, ob das Wahlrecht des Herzogs von Preussen anerkannt werden
würde. Dass die polnischen Stände dem Kurfürsten Sitz und Stimme bei der Wahl
streitig machen würden, hatten die Geheimen Räte bereits in einem Gutachten vom 21. Juni
1648 vorhergesagt. Dieses Gutachten J ) ist sehr bemerkenswert, da sich die Ansichten der
Geheimen Räte inbezug auf das Verhalten in der YVahlangelegenlieit im allgemeinen mit
denen des Kurfürsten und Hoverbecks deckten. Sie hielten es für sicher, dass einer der
beiden Prinzen, und für wahrscheinlich, dass Johann Kasimir gewählt werde. Die per¬
sönliche Teilnahme des Kurfürsten an der Wahlhandlung erschien ihnen mit Recht be-

>) Urk. u. Akt. I. S. 255-258.
2) Beide Prinzen waren Bischöfe; die päpstliche Erlaubnis war somit in doppelter Hinsicht

notwendig.
3) Gemeint ist natürlich der westfälische Friede.
4) Urk. u. Akt. I S. 263; Protokolle und Belationen des Brandenb. Geh. Rates aus der Zeit

des Kurf. Friedrich Wilhelm, Bd. IV, S. 109.
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denklich, weil dann leicht der ihm schuldige Respekt verletzt und sein Ansehen untergraben
werden könnte; für notwendig hielten sie es dagegen, dass der Kurfürst sein Wahlrecht
durch Gesandte ausübe. Für den Fall einer zwiespältigen Wahl empfahlen sie ihm Zu¬
rückhaltung an, damit er nicht in das polnische Parteigetriebe hineingezogen werde;
aus diesem Grunde rieten sie ihm auch, vorläufig nicht in Preussen Aufenthalt zu nehmen.
Unter allen Umständen müsse man dafür sorgen, dass dem Kurfürsten die persönliche
Huldigung erlassen werde, zumal diese nicht nur seinem Ansehen Abbruch tun, sondern
auch grosse Kosten verursachen Würde. Man habe auch dem Kurfürsten Georg Wilhelm
im Jahre 1633 gestattet, den Lehnseid durch Gesandte leisten zu lassen, allerdings mit
dem Vorbehalt, dass daraus kein Rechtsanspruch für die Zukunft herzuleiten sei. Die
Bestätigung des Responsum Cracoviense von 1633 bezeichneten sie als sehr wünschenswert.

Auch später waren die Geheimen Räte der Meinung, dass der Kurfürst an seinem
Wahlrecht festhalten und nötigenfalls Protest einlegen müsse. In diesem Protest solle
er sich seine Rechte für die Zukunft ausdrücklich vorbehalten, da er sich ihrer durch
seine Abwesenheit bei der Wahlhandlung keineswegs begebe. 1)

Unterdes vertrat Hoverbeck mit Entschiedenheit, aber zunächst mit wenig Glück
in Warschau die Rechte des Kurfürsten. Man zeigte wenig Lust, das Wahlrecht des Kur¬
fürsten anzuerkennen, und berief sich auf ein dem ersten Herzog von Preussen im Jahre
1529 gegebenes Königliches Responsum, nach welchem der Herzog kein Wahlrecht haben
sollte, wie es auch der Ordensmeister und die Herzöge von Masovien nicht gehabt hätten -)
Der Grosse Kurfürst konnte sich somit, wie Erdmannsdörffer hervorhebt, nur auf die
Tatsache seiner Reichsstandschaft stützen 3) und besonders auf die Worte der Pax perpetua
von 1525: „Item quod Princeps de Prussia primum et proximum locum in Consiliis
Terrarum, Comitiis et publicis Conventibus apud Regiam Maiestatem habere debeat." 4)

Hoverbecks Einwand: ,,Es ist ein gemeiner Irrtum sowol der Polnischen als auch
etlicher Preussischer Juristen, dass sie Responsa und quicquid Principi placuit, gleich¬
sam als wann wir sub Julio oder Augusto noch lebten, pro lege halten und nicht viel¬
mehr die aufgerichtete Verträge ansehen, wie dann auch allhier geschehen will, da
man dieses Responsum contra expressa iura anziehen thut," hatte eine gewisse Be¬
rechtigung. Andererseits kann man aber auch aus den erwähnten Worten der Pax per¬
petua kein unbestreitbares Recht beweisen.

Bei der Wahl des Königs Wladislaus IV. im Jahre 1633 war von branden¬
burgischer Seite das Wahlrecht beansprucht worden. Der brandenburgische Gesandte
Peter Bergmann hatte darüber Klage geführt, dass der Kurfürst nicht zur Teilnahme am
Konvokations-Reichstage aufgefordert worden sei; er verlangte, dass er wenigstens zum
Wahltage eingeladen werde. Die polnischen Stände waren aber dieser Aufforderung
nicht nachgekommen und hatten sich auf das Gewohnheitsrecht berufen, nach welchem
die preussischen Herzöge bei der Wahl niemals Sitz und Stimme gehabt hätten. 5) Auch

') Eb. S. 117, 20./30. Juli 1648.

! ) Hoverbeck an den Kurf. (Inhaltsangabe) 17. Juli 1648. Urk. u. Akt. I S. 267.

:l) Urk. u. Akt. I. S. 267, Anm. 3.

4) Urk. u. Akt. I. S. 217, Anm. 2.

5) Vgl. Gottfried Lengnieh, Gesch. der Preuss. Lande Königl. Polnischen Anteils. Bd. VI,
S. 9. üanzig 1729.



erneute Bemühungen der brandenburgischen Gesandten 1) hatten keinen Erfolg gehabt,
und so hatten diese sich damit begnügen müssen, eine Protestation einzubringen. 2)

Das Rechtsverhältnis war somit auch in diesem Punkte unklar, und so blieb dem
Grossen Kurfürsten und seinen Gesandten nichts anderes übrig, als entschieden auf dem
Wahlrecht zu bestehen. Damit nicht für die Zukunft ein „Präjudiz" geschaffen werde,
beauftragte der Kurfürst Hoverbeck, im schlimmsten Falle eine Protestation einzureichen. 3)
An diesem Entschluss hielt der Kurfürst fest, und am 10. Oktober erneuerte er seinen
Befehl. 4)

Dass man der Entscheidung des Kurfürsten, der doch einer der mächtigsten
deutschen Fürsten war, inbetreff der Königswahl in Polen aber doch grosse Bedeutung
beilegte, obwohl man ihm in so kleinlicher Weise das Wahlrecht bestritt, das zeigten
seine Verhandlungen mit Graf Dönhof und Prinz Johann Kasimir selbst. Wie bei früheren
Verhandlungen, so bediente sich der Kurfürst auch diesmal der Vermittlung des Grafen
Dönhof, des Woiwoden von Pomerellen. Dönhof hatte den Kurfürsten gebeten, für
Johann Kasimir, der den Evangelischen wohlgesinnt sei, zu stimmen. 5) Der Kurfürst
erklärte sich dazu bereit, verlangte aber, dass ihm Dönhof zur Anerkennung seines
Wahlrechts verhelfe. 11)

Auch Johann Kasimir bat den Kurfürsten schriftlich und ferner durch seinen
Kämmerer Ewald von Sacken sehr eindringlich, ihm seine Stimme zu geben. 7)

Da Johann Kasimirs Wahl sehr wahrscheinlich erschien, erhielt Hoverbeck jetzt
Anweisung, diesem die Wünsche des Kurfürsten vorzutragen. 8) Ferner sollte er dafür
sorgen, dass die Wahl bis zum Dezember verschoben würde, weil der Kurfürst erst dann
nach dem Herzogtum Preussen kommen könnte.

Unter dem 22. August 1648 erhielt Hoverbeck eine genaue Instruktion, welche
alle wichtigen Punkte noch einmal zusammenfasste. H) Bezüglich der Wahl und der etwa
einzureichenden Protestation wiederholte der Kurfürst die bereits früher gegebenen An¬
weisungen. Die Bestätigung des Responsum Cracoviense von 1633 sollte unter allen Um¬
ständen durchgesetzt werden. Bezeichnend für die schwierige Stellung, die der Kurfürst
im Herzogtum Preussen auch damals noch hatte, ist sein Wunsch, dass der reformierte
Gottesdienst in der Schlosskapelle in Königsberg auch in seiner Abwesenheit gestattet
sein möge.

Immer deutlicher traten die beiden königlichen Prinzen als die allein ernstlich
in Betracht kommenden Kandidaten hervor. 10) Auch Prinz Karl Ferdinand hatte einen
grossen Anhang. Für ihn erklärte sich z. B. der Bischof von Posen, der bei einem

') Eb. S. 14.
'') Urk. u. Akt. I, S. 305; Baczko, a. a. O., Bd. V. S. 100.
:l) Der Kurf, an Hoverbeck, 15. August 1648. Urk. u. Akt. I.
4) Urk. u. Akt. I, S. 303.
5) Dönliof an den Kurf., 23. Juli 1648. Urk. u. Akt I.
°) Urk. u. Akt. I, S. 272. (Kurze Inhaltsang, der Antwort des Kurf, vom 22. August 1648.)
7) Urk. it. Akt. I, S. 276 unten.
8) Eb. S. 276 oben.
°) Urk. u. Akt. I, S. 277.

10) Über die Aussichten der beiden Prinzen : Andreas Adersbach an den Kurf., 22. Aug. 1648;
Peter Bergmann an den Kurf., 12. Sept. 1648; Andreas Adersbach an die Oberräte, 18. Okt. 1648.
Urk. u. Akt. I.
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Bankett den etwas lockeren Lebenswandel des Prinzen Kasimir heftig tadelte, ferner der
Bischof von Kulm, der sich bemühte, das königliche Preussen für Karl Ferdinand zu ge¬
winnen, 1) dann überhaupt der Klerus und der grösste Teil des niederen Adels, und endlich
eine Reihe von hohen Würdenträgern.

Prinz Kasimir verliess sich zunächst vor allem auf die Hilfe des Auslandes, und
zwar des Grossen Kurfürsten, der Niederländer und der Schweden. Trotzdem war er so
unvorsichtig, sich „der Schweden Erbkönig" zu nennen, so dass der Grosse Kurfürst ihm
raten liess, auf diesen verfänglichen Titel vorläufig doch lieber zu verzichten. 2) Um die
polnischen Stände kümmerte sich Johann Kasimir anfangs nicht. Allmählich gewann er
aber doch grossen Anhang; mehrere sehr einflussreiche Beamte und Magnaten traten auf
seine Seite, z. B. der Kronfeldherr Nikolaus Potocki, dessen Stimme mit Rücksicht auf
den Kosakenkrieg besonders viel galt, ferner der Unterfeldherr Fürst Radziwill und mit
diesem fast ganz Litauen. Auch alle Andersgläubigen, die sogenannten Dissidenten,
schlössen sich ihm an.

Vergeblich und von vornherein ziemlich aussichtslos waren die Bemühungen des
Fürsten Georg Ragoczi von Siebenbürgen, für sich oder seinen Sohn Sigismund die
polnische Krone zu erlangen. 3) Er hoffte, die Polen würden sich durch die Aussicht,
dass er ihnen mit einem Heere von mehr als 30 000 Mann zu Hilfe kommen könnte, zu
seiner Wahl bestimmen lassen. Durch Verhandlungen mit Hoverbeck suchte er auch die
Unterstützung des Kurfürsten zu gewinnen, aber ebenfalls vergeblich. Ein rascher Tod
setzte all seinen Plänen ein Ziel. Er starb bereits am 24. Oktober 1648, also noch
während des Interregnums. 4)

Eine Zeit lang befürchtete Hoverbeck nach Mitteilungen, die ihm von einfluss¬
reichen Persönlichkeiten gemacht wurden, man könnte, falls nicht eine Einigung zugunsten
eines der Prinzen zustande käme, den Herzog von Pfalz-Neuburg wählen. Diese Vei*-
mutungen erwiesen sich bald als irrig; gegen die Wahl des Neuburgers waren besonders
die beiden Prinzen selbst. 5) Johann Kasimir erklärte geradezu, wenn er selbst nicht König
würde, dann sollte lieber ein Fremder, und wenn es der Fürst von Siebenbürgen wäre,
es werden, als einer von seinen Verwandten; vor allem würde er in diesem Falle dem
Kurfürsten von Brandenburg die polnische Krone gönnen.")

Von französischer Seite wurde auch der Prinz Condé vorgeschlagen, aber mit
wenig Aussicht auf Erfolg.

In den Verhandlungen über das Wahlrecht des Kurfürsten kam man wochenlang
nicht einen Schritt vorwärts. Die Stände waren auf die ohnehin wachsende Macht des
Kurfürsten eifersüchtig und waren vielfach der Ansicht, sie dürften dem Kurfürsten
keinesfalls das Wahlrecht zugestehen, weil sie sonst bei der Wahl sehr leicht ganz bei¬
seite geschoben und somit der freien Wahl beraubt werden könnten. 7) Einzelne ver¬
stiegen sich zu der Behauptung, unter diesem Gesichtspunkte sei der Kosakenkrieg nicht

') Lengnich, a. a. O., Bd. VII, S. 22, 23.
2) Resolution des Kurf., 10. Oktober 1648. Urk. u. Akt. I.
•') Hoverbeck an den Kurf., 26. Aug. 1648. Urk. u. Akt. I.
4) Urk. u. Akt. I, S. 284, Anm. 1.
b) Hoverbeck an den Kurf., 5. Sept. 1648. Urk. u. Akt. I.
c) Vgl. Pufendorf, De rebus gestis Friderici Wilhelmi Magni, III, 27.
') Hoverbeck an den Kurfürsten, 9. Sept. 1648. Urk. u. Akt. I (teilw. Inhaltsangabe).
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so gefährlich wie die Zulassung des Kurfürsten zur Wahl, denn diese bedrohe ihre
politische Freiheit, jener dagegen könne doch nur einen Verlust an Land und Leuten
bringen. Das ius consilii wollte man dem Kurfürsten einräumen und auch das Recht,
durch seinen Einspruch alle Reichstagsbeschlüsse umzustossen. Auf seinen Einwand,
dass dieses Recht doch auch der geringste Edelmann habe, bekam Hoverbeck die Ant¬
wort, es sei aber etwas ganz anderes, wenn der Kurfürst es ausübe. Sein Widerspruch
gegen einen Beschluss hätte grosse Bedeutung; der gewöhnliche Edelmann sei dagegen
gezwungen, allerlei Rücksichten zu nehmen und schliesslich nachzugeben. Endlich ver¬
suchte es Hoverbeck mit der Drohung, wenn dem Kurfürsten das Wahlrecht versagt
würde, dann könnte er den Ständen, wenn er wollte, noch gefährlicher werden. Er brauchte
nur selbst als Thronbewerber aufzutreten; mindestens würde er dann doch die Stimmen
derjenigen polnischen Edelleute erhalten, die in seinem Herzogtum Besitzungen hätten.
Da zu einer rechtmässigen Wahl doch die Übereinstimmung aller Stände gehöre, wäre
dann eine grosse Verwirrung die Folge. Da manche, besonders evangelische Edelleute,
dem Kurfürsten wohlgesinnt waren, so konnte Hoverbeck binnen kurzer Zeit die aller-
verschiedensten Auffassungen, Einwände und Ratschläge hören. Der Kronvizekanzler
meinte, der Kurfürst sei selbst Thronbewerber und dürfe als solcher nicht an der Wahl
teilnehmen. Verschiedene, besonders der Woiwode von Kaiisch und seine Anhänger,
hätten die Absicht, für den Kurfürsten zu stimmen.

Andere meinten, der Kurfürst werde zur Wahl nicht zugelassen werden, also solle
er sich auch nicht darum bemühen, damit es nicht erst so aussähe, als ob ihm viel daran
läge. Der Woiwode von Derpt riet dem Kurfürsten, an der Wahl persönlich teilzunehmen
und die Anerkennung seines Wahlrechts zu erzwingen, und ähnlich meinte Fürst Radziwill,
der Kurfürst solle nur recht zuversichtlich bei seiner Forderung bleiben.

Um so erfolgreicher war Hoverbeck in seinen Bemühungen, die Wahl Johann
Kasimirs zu sichern und von diesem dafür Zugeständnisse zu erlangen. Am 6. Oktober
stellte Johann Kasimir eine ,, Assekuration" aus, 1) in welcher er für den Fall seiner Wahl
dem Kurfürsten wichtige Versprechungen machte. Das Wahlrecht und alle jemals erteilten
Privilegien wurden darin anerkannt und das Responsum Cracoviense, auf welches der Kur¬
fürst mit Recht grossen Wert legte, neu bestätigt. Ferner erliess er dem Kurfürsten die
persönliche Huldigung und gab ihm und seinen Nachkommen das Recht, sich durch
Gesandte — und zwar ohne besondere Kosten — vertreten zu lassen. Ein wichtiges Zu¬
geständnis war dann auch die Zusicherung der freien Religionsübung für die Reformierten.
Da der Kurfürst die Garnisonen in Pillau und Memel auch im Interesse der Sicherheit
Polens und Litauens so stark erhalten müsste, versprach Johann Kasimir, bei den Ständen
dahin zu wirken, dass ihm dafür ein Zuschuss gezahlt, oder, falls dies nicht zu erreichen
sein sollte, die ordentliche Jahresabgabe oder wenigstens die ausserordentliche erlassen würde.

Unterdessen brachte der polnische Reichstag die Zeit mit unfruchtbaren Er¬
örterungen und Streitigkeiten hin, ohne einer Einigung näherzukommen.

Nachdem der Grosse Kurfürst sich für Johann Kasimir erklärt hatte, folgten
seinem Beispiel die vornehmsten Mitglieder der einzelnen Parteien, und erst jetzt
— Ende Oktober — erschien die Wahl Johann Kasimirs gesichert, und dieser hatte somit

') Urk. u. Akt. I, S. 308; vgl. dazu Einleit. S. 6; ferner Urk. u. Akt. XV, S. 231 (Einleit-)-
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alle Ursache, dem Kurfürsten für sein Eintreten dankbar zu sein. Im Interesse Johann
Kasimirs wirkten auch der französische und der schwedische Gesandte. 1)

Prinz Karl liess bis zum letzten Augenblick nichts unversucht, um seine Wahl
zu erreichen; so bot er Hoverbeck 2000 Dukaten, damit er ihm die Stimme des Kur¬
fürsten verschaffe. 2) Die Litauer gaben schliesslich die Erklärung ab, dass sie, falls von
den Polen nicht der Prinz Johann Kasimir gewählt würde, diesen zu ihrem Grossfürsten
wählen würden. Sie hofften, dass auch das polnische Preussen sich an sie anschliessen
würde; 3) in der Tat erklärte sich der Bischof von Ermland im Namen der ganzen Provinz
für Johann Kasimir. 4)

In seiner Hoffnung auf die Hilfe des Auslandes sah sich Johann Kasimir nicht
getäuscht. Der päpstliche Nuntius verhielt sich allerdings neutral; für ihn stimmten aber
der kaiserliche und der französische Gesandte; der schwedische Gesandte gab anfangs
keinem von beiden Prinzen den Vorzug, bis ein Brief der Königin Christine eintraf, in
welchem die Wahl Johann Kasimirs empfohlen wurde. 5)

Der Kurfürst hatte gewünscht, dass Hoverbeck, um den Anschein der Wahl¬
beeinflussung zu vermeiden, die Stände möglichst spät von seiner Stellungnahme offiziell
in Kenntnis setzte. Erst am 6. November, nachdem er inzwischen ein kurfürstliches
Beglaubigungsschreiben erhalten hatte, machte Hoverbeck den Ständen feierlich seine
„Proposition". 0) Ihm und seinem Amtsgenossen von Oelsclinitz wurde dabei viel Ehre
erwiesen. Sie wurden durch einen Senator im Wagen des Krongrossmarschalls, von
Kosaken und Dragonerkompagnieen begleitet, abgeholt, und dann ebenso nach ihrer
Wohnung zurückgebracht. Auch während der Sitzung wurden sie mit ausgesuchter
Höflichkeit behandelt, und als Hoverbeck sprach, hörten die Stände mit Ehrerbietung
zu. Der Name Johann Kasimirs wurde dabei von Hoverbeck nicht genannt, „damit man
mit unzeitigem Vorgriff die Stände nicht offendirte". 5) Der Wortlaut der Proposition
liess aber keinen Zweifel aufkommen, wer gemeint sei, denn Hoverbeck riet, einen König
zu wählen, der dem verstorbenen König in Bezug auf Lebensalter, Kriegserfahrung und
Verdienste um die Krone am nächsten stehe. 8)

Endlich kam zwischen den beiden Prinzen ein Vergleich zustande. Johann
Kasimir versprach, seinem Bruder zwei Abteien bei den Ständen auszuwirken und
900 000 fl. zu zahlen. Prinz Karl Ferdinand trat zurück und empfahl am 14. November
den Ständen, seinen Bruder zu wählen.")

Am 17. November fand die Wahl statt. Der Wunsch des Kurfürsten, der sich
in Kleve aufhielt, dass der Wahltag bis zu seiner Rückkehr nach Preussen verschoben
würde, hatte namentlich mit Rücksicht auf den Kosakenkrieg nicht erfüllt werden
können.'") Wie vorauszusehen war, wurde Johann Kasimir gewählt.

') Hoverbeck an den Kurf., 23. Oktober 1648. Urk. u. Akt. I.
2) Andreas Adersbach an den Kurf., 24. Okt. 1648. Urk. u. Akt. I.
3) Ders. an den Kurf., 31. Okt. 1648. Urk. u. Akt. 1.
4) Lengnich, a. a. O., Bd. VII. S. 34.
') Eb. S. 32.
°) Hoverbeck an den Kurf., 7. Nov. 1648. Urk. u. Akt. I.
') Urk. u. Akt. I, S. 324 oben.
8) Lengnich, a. a. O., VII, S. 32.
,J) Eb. S. 33.

10) Hoverbeck an den Kurf., 24. Okt. 1648. Urk. u. Akt. I.
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Der brandenburgische Gesandtschaftssekretär Andreas Adersbach überreichte dem
Erzbischof von Gnesen das kurfürstliche Suffragium. 1) Dieser nahm es zwar sehr höflich
an, aber trotzdem wurde die Angelegenheit nicht zur völligen Zufriedenheit des Kur¬
fürsten erledigt, denn die Stände verweigerten die Ausstellung einer Bescheinigung über
die Mitwirkung des Kurfürsten bei der Wahl und auch die Aufnahme des kurfürstlichen
Votums in die Acta Interregni, welche gedruckt werden sollten. 2) Die Ausstellung der
Bescheinigung setzte Hoverbeck durch, aber nicht den anderen Punkt. Er musste sich
darauf beschränken, eine Protestation dagegen einzureichen. Die Annahme des Votums
durch den Erzbischof von Gnesen stellte er darin in kluger Weise als eine ganz bekannte
Tatsache hin und richtete den Protest somit nur gegen den Beamten, der das Votum
nicht in die Akten aufgenommen hatte.

Erst nach mannigfachen. Bemühungen erreichte es Hoverbeck mit Hilfe des Kron-
grosskanzlers, des Fürsten Ossolinski, dass der Protest angenommen wurde. 8) Um die
Kanzleibeamten zur Annahme zu bewegen, suchte Ossolinski sie zu überzeugen,
dass doch nichts davon abhänge, und er gebrauchte dabei die für den Kurfürsten wenig
schmeichelhafte Wendung, dass „flere et protestari einem jeden freistände".

Auch der ursprüngliche Wortlaut des Schreibens, in welchem die Stände dem
Kurfürsten von der erfolgten Königswahl offiziell Mitteilung machten, entsprach nicht
den Wünschen Hoverbecks. Es hiess in diesem Schreiben, die Wahl sei geschehen „iuxta
desideriuni Serenitatis Vestrae". Zur Bechtfertigung dieser Wendung wurde angeführt,
dass man sich in dem Schreiben an Kaiser und Papst derselben Worte bedient habe.
Hoverbeck aber legte gerade darauf Wert, dass der Kurfürst in bezug auf die Königs¬
wahl nicht den auswärtigen Fürsten gleichgestellt würde; es sollte vielmehr in dem
Schreiben zum Ausdruck kommen, dass er ein entscheidendes Wort in dieser Angelegenheit
gesprochen habe, und so bestand er darauf, dass an dieser Stelle der Text verändert und
der Ausdruck ,,ad mentem Serenitatis Vestrae" gebraucht wurde. 4)

Am 15. Februar 1649 fand der Belehnungsakt statt. Der Kurfürst wurde durch
Kreytz, Hoverbeck und Oelschnitz vertreten, wie er es schon am 24. Dezember 1648 an¬
geordnet hatte. Der König wollte zeigen, dass er dem Kurfürsten für seine Bemühungen
in der Wahlangelegenheit dankbar sei, und so sorgte er dafür, dass den Gesandten alle
erdenklichen Ehren erwiesen und ebenso demütigende Zeremonien nach Möglichkeit ver¬
mieden wurden. 5)

Trotz dieses Entgegenkommens des Königs und auch des Krongrosskanzlers, des
Fürsten Ossolinski, hatte Hoverbeck noch genug zu tun, um manche Schwierigkeiten
zu beseitigen.

So war von dem Markgrafen Christian Wilhelm von Brandenburg, welcher mit¬
belehnt werden sollte, keine Vollmacht eingelaufen. Der König sah aber wohlwollend
darüber hinweg.")

') Andreas Adersbach an den Kurf., 17. Nov. 1648. Urk. u. Akt, I.
Urk. u. Akt. I, S. 327 (Inhaltsangabe).

:') Urk. u. Akt. I, S. 341.
4) Urk. u. Akt. I, S. 327.
r') Hoverbeck an den Kurfürsten, 18. Febr. 1649; Kreytz, Hoverbeck lind Oelschnitz an den

Kurf., 20. Febr. 1649, Urk. u. Akt. I.
") Hoverbeck an den Kurf., 18. Febr. 1649. Urk. u. Akt. I.
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Dann trat eine Reihe von Beamten mit Geldansprüchen hervor, wie immer bei
derartigen Gelegenheiten. Hoverbeck wählte den Ausweg, sie teilweise mit wertvollen
Gegenständen statt mit Geld abzufinden, weil diese sich nicht so leicht taxieren Hessen
und so keine nachteiligen Präzedenzfälle geschaffen wurden. Gegen unberechtigte Geld¬
forderungen gelegentlich der Ausstellung der Belehnungsurkunde erhob der König
selbst Einspruch.

Eine Streitigkeit entstand dann noch über den Wortlaut der Belehnungsurkunde.
Bei dem Worte theloneis (Zölle) war auf Befehl des Königs das Attribut „antiquis" hin¬
zugefügt. 1) Danach sollte dem Kurfürsten nur die Erhebung der „alten" Zölle zustehen.
Dieser Zusatz machte Hoverbeck mit Recht misstrauisch. Schon vor der Belehnung
hatte er von Seiten des Krongrosskanzlers den Vorwurf hören müssen, der Kurfürst erhebe
höhere Zölle, 2) als sie vor dem schwedischen Kriege üblich gewesen seien, die Ab¬
schaffung der Seezulage sei somit nur zum Schein erfolgt und lediglich zu dem Zweck,
dem polnischen König seinen Anteil an den Zöllen zu entziehen. Hoverbeck befürchtete
infolgedessen unangenehme Eingriffe der polnischen Regierung in das preussische Zoll-
Wesen. Er nannte den Zusatz ganz überflüssig, da der Kurfürst keine Neuerungen ein¬
geführt habe und erreichte auch, dass er weggelassen wurde.

Trotzdem der König persönlich auf jeden Geldanspruch verzichtete, beliefen sich
die Kosten der Gesandtschaft und der Belehnung immer noch auf mehr als 100 000 fl. 3)

Aber es war dafür auch etwas erreicht worden. Brandenburg war in würdiger
Weise vertreten worden, die Belehnung war ohne Aufschub und ohne erhebliche Schwierig¬
keiten vor sich gegangen, und man hatte auch für die Zukunft manches Zugeständnis
erlangt. 4)

') Urk. u. Akt. I, S. 341.
-) Urk. il. Akt. I, S. 335.
:i) Urk. u. Akt. I, S. 328, vgl. auch eb. Anm. 1.
4) L. v. Baczko sagt a. a. O-, Bd. Y, S. 167, es seien dem brandenburgischen Gesandten

„ein paar Kniebeugungen erlassen und einige Ehrenbezeugungen mehr eingestanden" worden, allein
dies sei „in der Tat zu teuer bezahlt" worden. Dass man dieses Urteil heute als schiel' bezeichnen
muss, geht, wie ich glaube, aus meiner Darstellung hervor. — Die obigen Worte Baczkos schliessen
sich eng an Pufendorf, a. a. O. III, 27 an: ,, . . . quibus (seil, legatis) eo actu duae priores in-
geniculationes in honorem Electoris remissae sunt". — Baczko macht übrigens, auf Pufendorf gestützt,
die unrichtige Angabe, der König habe bei der Belehnung 90 000 fl. erhalten, so dass die Gesamt¬
kosten gegen 200000 fl. betragen hätten. (Vgl. Urk. u. Akt. I, S. 328, Anm. 1.) — Über die geschickte
Politik Iioverbecks während des Interregnums vgl. das anerkennende Urteil Erdmannsdörffers, Urk.
u. Akt. I, Einleit. S. 8 unten.



IL

Die Teilnahme des Kurfürsten am Kosakenkriege.
Während des Interregnums drohte dem polnischen Reiche eine grosse Gefahr

von seiten der vereinigten Kosaken und Tataren. Die Kosaken, welche bis dahin unter
polnischer Botmässigkeit gestanden hatten, waren mit ihrer Lage seit langer Zeit un¬
zufrieden und hatten sich schon zu Lebzeiten des Königs Wladislaus erhoben und mit
den Tataren verbündet. 1) Am 15. April und am 26. Mai 1648 hatten sie dem polnischen
Heere erhebliche Niederlagen beigebracht. 2)

Am 8. Juni richtete der Erzbischof Lubienski von Gnesen an den Kurfürsten die
dringende Bitte, einige Kompagnien zu Hilfe zu schicken. 3) Diese Bitte wiederholte er
am 1. Oktober, nachdem die Kosaken am 23. September bei Pilawice gesiegt und auch
das polnische Lager erobert hatten. 4)

Durch die Lehnsverträge war der Kurfürst nur zu einer sehr geringen Hilfeleistung
verpflichtet, nämlich zur Stellung von 100 Reitern, und ihren Unterhalt hatte er nur so
lange zu bestreiten, als sie innerhalb der Grenzen des Herzogtums dienten. 5) Eine so
geringe Unterstützung war durchaus nicht zeitgemäss; 100 Reiter bedeuteten für die
polnische Armee, die ja gerade eine gute und numerisch verhältnismässig starke Reiterei
hatte,ausserordentlich wenig.

Die Geheimen Räte rieten dem Kurfürsten sehr eindringlich, sich lediglich an
seine Lehnsverpflichtungen zu halten, wie ja auch Kurfürst Georg Wilhelm einst dem
König von Polen nur 100 Reiter zu Hilfe geschickt habe.

In einem ausführlichen Gutachten 7) sprachen sie sich für möglichste Neutralität
aus. Für das Herzogtum Preussen bestehe vorläufig noch keine grosse Gefahr. Viel
schlimmer stehe es z. B. um Pommern und die Uckermark, wo noch schwedische Truppen
lägen. In Polen sehe man fremde Truppen überhaupt nicht gern. Man würde, falls der
Kurfürst etwa mehrere Regimenter nach Polen schickte, dieser schnell müde werden, und
der Kurfürst müsste sie bezahlen. Überdies würden die anderen Mächte noch misstrauisch
werden und glauben, der Kurfürst wolle die Polen gegen sie unterstützen unter dem
Vorwande, nur in den Kosakenkrieg einzugreifen.

') Über dieses Bündnis und die Lage der Kosaken vgl. Lengnieh, a. a. O., VII, S. 2.
-) Urk. u. Akt. I, S. 254, Anm. 2.
8) Urk. u. Akt. I, S. 251.
') Herrmann, Geschichte des russischen Staates (Gesch. d. europ. Staaten, herausgegeben

von Heeren u. Ukert), III, S. 622. — Eine kurze Darstellung der Werbung und des Krieges findet
sich in Urk. u. Akt. XV, Einleit. S. 232.

5) Urk. u. Akt. I, S. 260, Anm. 1.
") Urk. u. Akt. I, S. 358, Anm. 2.
T) Urk. u. Akt. I, S. 258, 21. Juni 1648,



Über diesen letzten Punkt äusserten die Geheimen Räte sich ausführlicher in
einem weiteren Gutachten 1) vom 13. Oktobei' 1648. Sie besprachen darin das Verhältnis
zwischen Polen und Schweden und kamen zu dem Ergebnis, dass die Schweden nach
dem Abschluss des westfälischen Friedens sehr leicht einen Krieg mit Polen beginnen
könnten. Alte Streitpunkte seien vorhanden, und der Zeitpunkt sei für Schweden be¬
sonders günstig, denn einmal hätten sie doch noch Truppen in Böhmen, und sie würden es
doch vorziehen, cliese gleich nach Polen zu führen, als später, falls der Krieg aufgeschoben
würde, neue Werbungen zu veranstalten. Ferner sei Polen gegenwärtig durch den
Kosakenkrieg in einer schlimmen Lage, welche die Schweden doch leicht benutzen könnten.
In einen schwedisch-polnischen Krieg würde der Kurfürst in viel höherem Masse hinein¬
gezogen werden, wenn er den polnischen König über seine Lehnspflicht hinaus unter¬
stützte. Er müsse sich also hüten, die Schweden misstrauisch zu machen; er habe viel¬
mehr alle Ursache, gute Beziehungen zu ihnen zu pflegen.

Man muss dem Geheimen Rat Gerechtigkeit widerfahren hissen und zugeben, dass
seine vorsichtige Politik der Finanzlage Brandenburgs entsprach und auch die Möglich¬
keiten der auswärtigen Politik in Betracht zog. Aber dem tatkräftigen jungen Kurfürsten
genügte eine solche Politik nicht. Nur ungern hiess er ein Lehnsmann des polnischen
Königs, und deshalb wollte er diesmal über seine Lehnsverpflichtung weit hinausgehen;
die Polen sollten ihn als einen wertvollen Verbündeten schätzen lernen. 2) Wenn er ihnen
aber wirklich helfen wollte, dann musste er vor allem Fussvolk schicken.

Zum Schutze des Herzogtums Preussen und besonders der Festungen Pillau und
Memel entsandte der Kurfürst 4 Kompagnien unter dem Befehl des Oberstleutnants
von Arnim. Da er aber mit Rücksicht auf den damals noch unsicheren Ausgang der
westfälischen Friedensverhandlungen Brandenburg nicht ganz von Truppen entblössen konnte,
entschloss er sich im Juli 1648, im Herzogtum 8 Kompagnien zu Fuss zu je 150 Mann
und 8 Reiterkompagnien zu je 100 Mann anwerben zu lassen. 3)

Die Werbung und Führung des Fussvolkes sollte der Generalmajor Christoph
von Huwald übernehmen, mit dem der Kurfürst bald in Unterhandlungen trat, die der
Reiter zunächst die Oberstleutnants von der Marwitz und von der Osten. Huwald blickte
damals bereits auf ein bewegtes Leben zurück. Er stammte aus Sachsen, hatte zwölf
Jahre lang den Schweden Kriegsdienste geleistet und kürzere Zeit im Dienste Kursachsens
und darauf der Stadt Danzig gestanden. 4)

Die einzelnen Verhandlungen über diese Werbung zeigen uns deutlich, mit wie
geringen Summen der Kurfürst zu wirtschaften gezwungen war, und mit welcher Umsicht
und Sorgfalt er seine Anordnungen traf. Zur Deckung der Werbungskosten sollte im
Herzogtum Preussen eine Grundsteuer von 1 fl. für die preussische Hufe ausgeschrieben

J) Protokolle und Relationen, Bd. IV, S. 137.
-) Vgl. Urk. u. Akt. I, Einleit. S. 9.
3) Über die Werbung vgl.: Der Kurf, an die Oberräte, 18. Juli 1648. -- Der Kurfürst an den

Generalmajor von Huwald, 18. Juli 1648, Urk. u. Akt. I. — Über die Sendung Arnims vgl. auch
Prot. u. Relat. IV, S. 106. — In dem sonst doch sehr ins einzelne gehenden Werke von Stuhr:
„Brandenb.-Preuss. Kriegsverfassung zur Zeit Friedrich Wilhelms, des Grossen Kurfürsten"
(Berlin 1819) findet sich in Bd. I, S. 157 nur eine ganz kurze Darstellung dieser Werbung. Vgl. dar¬
über Erdniannsdörffers abfälliges Urteil. Urk. u. Akt. I, S. 9, Anm. 12.

4) Urk. u. Akt. I, S. 268, Anm. 1.
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werden. Da aber vorauszusehen war, class die Eintreibung dieser Steuer längere Zeit
in Anspruch nehmen würde, und die Aufstellung der Truppen nach dem Wunsche des
Kurfürsten in vier bis sechs Wochen beendet sein sollte, ersuchte der Kurfürst den
Generalmajor Huwald, ihm 20 000 Rth. als Hypothek auf 5 herzogliche Propsteidörfer
vorzuschiessen. Dieses Kapital sollte in angemessener Weise verzinst werden, und zwar
erklärte sich der Kurfürst bereit, einen Zuschuss zu zahlen, falls die Einkünfte der ge¬
nannten Güter dazu nicht hinreichen sollten. 7200 Rth. sollte Huwald zur Anwerbung
der Fusstruppen verwenden - somit 6 Rth. pro Mann — und die übrigen 12 800 Rth.
den Oberräten aushändigen, welche die Anwerbung der Reiter bezahlen sollten. Die
Werbungskosten der Reiterei veranschlagte der Kurfürst auf 16 000 Rth., 20 Rth. pro
Mann; seinen Zollverwalter Christoph Melchior hatte er beauftragt, die fehlenden
3200 Rth. zu zahlen, sobald die beiden Oberstleutnants eingetroffen wären.

Das Anerbieten des Kurfürsten mochte für Huwald besonders insofern etwas Ver¬
lockendes haben, als der Kurfürst ihm die Charge eines Generalmajors der Fusstruppen
versprach und die Werbung von wenigstens 4000 Mann zu Fuss in Aussicht stellte.
Huwald war bereit, die Werbung zu übernehmen. Bei Besichtigung der Propsteidörfer
hatte er allerdings gefunden, dass diese die Zinsen von nur etwa 12 000 Rth. einbringen
könnten; trotzdem wollte er auch die übrigen 8000 Rth. vorschiessen.

Sehr hinderlich war in dieser Angelegenheit der Widerstand der Oberräte, welche
einseitig die Interessen des Herzogtums Preussen vertraten; etwas anderes konnte man
damals von einem ständischen Regierungskollegium auch kaum erwarten. Sie machten
geltend, dass eine Hufensteuer von 1 fl. monatlich nicht einmal zur Deckung der Unter¬
haltungskosten für 1200 Mann hinreichen würde, zumal nur etwa 25 000 Hufen für die
Besteuerung in Betracht kämen. Der Kurfürst möge also wenigstens auf die Anwerbung
der Reiter verzichten, da die Polen an solchen doch keinen Mangel hätten. 1) Sie be¬
gnügten sich nicht damit, den Kurfürsten mit derartigen Bitten und Vorstellungen zu
bestürmen, sondern leisteten bei der Werbung passiven Widerstand, indem sie Huwald
in keiner Weise unterstützten, so dass dieser sich beim Kurfürsten beschwerte. 2)

Es nützte wenig, dass der Kurfürst die Oberräte wiederholt zurechtwies und
ihnen die Versicherung gab, dass er sie zur Rechenschaft ziehen würde, falls durch ihre
Schuld das Herzogtum Preussen in Gefahr kommen sollte. 3)

Schliesslich gab der Kurfürst nach und erklärte sich am 3. Oktober mit der An¬
werbung von 5 Reiterkompagnien zu je 100 Mann statt der geplanten 8 Kompagnien
einverstanden. 4) Den Befehl über diese 5 Kompagnien sollte der Oberstleutnant von der
Osten übernehmen. Die Werbung ging, wie zu erwarten war, sehr langsam von statten.
Die Oberräte verfuhren nach dem Urteil des Kurfürsten „fahrlässig und kaltsinnig", 5)
obgleich sie den Anschein zu erwecken suchten, als ob sie die Befehle des Kurfürsten
ausführten.

l ) Die Oberräte an den Kurf., 18. Aug. 1648. Urk. u. Akt. I.
■) Christ, v. Huwald' an den Kurf., 23. Aug. 1648 (Auszug). Urk. u. Akt. I.
s) Der Kurf, an die Oberräte, 5. Sept. 1648. Urk. u. Akt. I. — Der Kurf, an die Oberräte,

18. Sept. 1648. Eb. S. 281.
4) S. die kurze Inhaltsangabe mehrerer Schriftstücke in Urk. u. Akt. I. S. 282.
5) Resolution des Kurf., 21. Nov. 1648. Urk. u. Akt I, S. 316.
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Die preussischen Stände verfuhren weniger vorsichtig; sie verweigerten hartnäckig
jede Geldbewilligung zum Zwecke der Werbung und beriefen sich auf kurfürstliche
Reverse von 1633 und 1644, nach welchen in Preussen keine Truppen ohne' ;Einwilligung
der Stände geworben oder unterhalten werden sollten, am wenigsten auf Kosten der
Stände selbst. 1)

Im November hatte" Huwald erst H Kompagnien geworben; erst um Mitte Februar
1649 waren 12 Kompagnien wirklich beisammen. 2) Im Februar befahl der Kurfürst, die
Werbung der Reiter einstweilen einzustellen, und im März wies er von der Osten an, die
geworbenen wieder zu entlassen. 3)

An den Reitern scheint dem König schon mit Rücksicht auf die hohen Kosten
nicht viel gelegen zu haben. 4) Um so grösseren Wert legte er aber auf die deutschen
Fusstruppen. Indes verzögerte sich ihre Übernahme in polnische Dienste durch mehrere
Umstände. Schuld daran war zunächst der schwerfällige polnische Geschäftsgang, da
der König sich mit den Ständen einigen musste.

Aber auch in Preussen war der Geschäftsgang sehr umständlich, da doch auch
die Oberräte regierten, 5) so dass der König manchmal nicht wusste, ob er sich an diese
oder an Iioverbeck als den Beauftragten des Kurfürsten halten sollte. Der Kurfürst
residierte damals in Kleve; ehe in irgend einer Einzelfrage seine Entscheidung eingeholt
war, verging natürlich geraume Zeit. Der etwas reizbare König glaubte mitunter an
absichtliche Verschleppung, 11) besonders von Seiten der Oberräte, und dieser Argwohn
war ja auch berechtigt. So drohte die Truppenangelegenheit eine nachhaltige Ver¬
stimmung zur Folge zu haben, wenn auch die Drohung des Königs, er werde polnische
Einquartierung nach Preussen legen, 7) nicht sehr ernst zu nehmen war.

Längere Verhandlungen entstanden dann naturgemäss über die von den Polen
zu zahlende Entschädigung. 0) Die polnische Regierung wollte keine andere Entschädigung
bewilligen, als den Erlass einer ordentlichen und einer ausserordentlichen Jahresabgabe
— zusammen 60 000 fl. 20 000 Rth. In Anbetracht der hohen Werbungs- und Unter¬
haltungskosten, die das Huwaldsche Regiment verursacht hatte, war diese Summe sehr
gering. Nach der Rechnung, welche die Oberräte am 29. Juli 1649 ablegten, betrugen
die Ausgaben für die verschiedenen Truppenteile gegen 100 000 Rth. Mit 20 000 Rth.
konnte sich der Kurfürst somit nicht ohne weiteres einverstanden erklären; er verlangte
„zum wenigsten 4 Annua", also die doppelte Summe. Bis zum Ende des Jahres 1649 blieb
die Entschädigungsfrage unerledigt.

') Urk. u. Akt. XV, S. 342, 343.
Urk. u. Akt. I, S. 348. — Die Kompagnie ist an dieser Stelle zu 100 Mann gerechnet,

während sie ursprünglich 150 Mann stark sein sollte. Huwalds Regiment hatte nur 1200 Mann.
Vgl. darüber Urk. u. Akt. I, S. 358, Anm. 2.

') Urk. u. Akt. I, S. 282. — Es ist zu beachten, dass diese Reiterkompagnien mit den ver-
tragsmässigen 100 Reitern, welche der Rittmeister Achatius von Brandt anwarb und nach Polen führte
nichts zu tun haben. Vgl. Urk. u. Akt. I, S. 350, Anm. 1.

4) Urk. u. Akt. I, S. 343.
'") Vgl. Urk. u. Akt. I, Einl. S 7.
c) Andreas Adersbach an den Kurf , 14. Mai 1649. Urk. u. Akt. I.
') Urk. u. Akt. I, S. 345, 349.
s) Über diese Frage vgl. die kurze Inhaltsangabe einer Reihe von Schreiben Urk u

Akt. I, S. 349, 350-
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Inzwischen hatten die Polen mit den Kosaken den Frieden von Zborow 1) geschlossen.
Da die Gefahr für Polen jetzt als beseitigt gelten konnte, so riet Hoverbeck dem Kurfürsten
mit Recht, lieber auf seine Forderung zu verzichten, da keine Aussicht sei, mehr als die
genannten 60 000 fl. zu erhalten. Er sprach sogar die Besorgnis aus, dass „durch
weiteres Suchen auch das bereits gewilligte strittig gemacht, wo nicht gar über einen
Haufen dürfte geworfen werden". Der Kurfürst befolgte diesen Rat und gab am 1. Ja¬
nuar 1650 die Erklärung ab, dass er „Ihr König. Maj. und der Krön zu sonderbaren
Ehren sothane Forderung wollte schwinden lassen".

Es ist hier nicht der Ort, den Verlauf des Kosakenkrieges im einzelnen lu er¬
zählen, doch soll an dieser Stelle die Teilnahme der deutschen Truppen an diesem
Kriege, über welche, wie Erdmannsdörffer hervorhebt, 2) die polnischen Geschichtsschreiber
vollständiges Stillschweigen beobachten, nicht unerwähnt bleiben. Im Juni 1649 hatte
Huwald sein Regiment nach Polen geführt. 8) Er schloss sich einer Entsatzarmee an,

Avelche König Johann Kasimir nach Zbaraz 4) iührte, wo die polnische Hauptarmee von
Kosaken und Tataren eingeschlossen worden Avar. 5) Huwalds 1200 Mann starkes Re¬
giment bildete einen immerhin ansehnlichen Bruchteil der Fusstrupen Johann Kasimirs,
die sich auf 6290 Mann beliefen. ,;) Am 15. August fand die Schlacht bei Zborow statt. 7)
Die Tatarjn begannen mit einem unvermuteten Angriff, so dass im polnischen Heere
grosse Verwirrung entstand. Huwalds Truppen eröffneten ein sehr wirksames Feuer,
zumal ihr Führer, soweit es in der Eile möglich war, mit grosser Umsicht eine Brust¬
wehr aufwerfen liess. Am nächsten Tage half eine kleine deutsche Schar das Städtchen
Zborow tapfer verteidigen. Auch die bereits erwähnten 100 preussischen Reiter unter
Rittmeister von Brandt kämpften tapfer mit.

Am 20. August kam der oben erwähnte Friede von Zborow zustande, in welchem
König Johann Kasimir grosse Zugeständnisse machen musste. 8) Dass der Krieg für Polen
so traurig endete, war auf die Übermacht der Feinde, aber auch auf die Unordnung des
polnischen Heeres zurückzuführen.

Einen greifbaren Erfolg hatte die Politik des Grossen Kurfürsten in dieser Be¬
ziehung somit nicht erzielt. Indes darf man ihre Bedeutung nicht allein danach beur¬
teilen. Es handelt sich hier vielmehr um einen denkwürdigen Versuch, in die osteuro¬
päischen Verhältnisse einzugreifen. Dass dieser Versuch scheiterte, lag teils an dem
Widerstreben der Oberräte — der Krieg hätte vielleicht doch einen anderen Ausgang
gehabt, wenn Huwald mit mehreren tausend Mann auf dem Kriegsschauplatz erschienen
wäre — teils an anderen Umständen, die ausserhalb jeder Berechnung lagen.

') Im östl, Galizien. w.-n.-w. von Tarnopol.
-) Urk. u. Akt. I, Einleit. S. 9.
3) Hoverbeck an die Oberräte, 17. Juni 1649. Urk. u. Akt. I.
4) N.-ö. von Tarnopol.
5) Urk. u. Akt. I, S. 358, Anm. 1.
6) Eb. Anm. 2.
') Andreas Adersbach an den Kurf., 1. Sept. 1649. Urk. u. Akt. I.
8) Die Bedingungen s. bei Herrmann, a. a. O., III, S. 623 ff.
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